
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
STAND JANUAR 2024

1. Geltungsbereich 
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln 
die Beziehungen zwischen der Fredy’s AG, Neuenhofer-
strasse 113, 5400 Baden, UID CHE-101.305.431 und ihren 
Kunden. Sie sind zwingender Bestandteil eines jeden 
zwischen der Fredy’s AG und einem Kunden abgeschlos-
senen Vertrages und gelten für die Abwicklung sämtlicher 
Bestellungen.

2. Preise 
Die genannten Preise verstehen sich in Schweizer Franken 
(CHF), exklusive Mehrwertsteuer. Preisänderungen 
bleiben vorbehalten.

3. Mindestbestellwert/Kleinmengenzuschlag
3.1 Lieferungen ab CHF 250.– franko Haus bzw. 
 Talstation
3.2  Zuschlag CHF 25.– bei Bestellungen zwischen  
 CHF 150.– und CHF 249.–
3.3  Keine Lieferung für Bestellungen unter CHF 150.– 

4. Gefahrenübergang
Die Gefahr geht über:
4.1  Bei Anlieferung durch unsere oder in unserem  
 Auftrag fahrende Fahrzeuge mit der Übergabe am 
 Bestimmungsort.
4.2  Bei Abholung durch den Kunden oder in seinem   
 Auftrag fahrende Fahrzeuge, wenn die Ware unseren  
 Lagerraum bzw. unsere Laderampe verlassen hat.

5. Eigentumsvorbehalt
Eigentumsvorbehalt machen wir geltend für die von uns 
gelieferten Waren bis zur Erfüllung aller unserer Forde-
rungen aus der Geschäftsverbindung, die uns gegen den 
Kunden jetzt oder künftig zustehen.

6. Kreditwürdigkeit
Fredy’s AG behält sich vor, die Auslieferung einer Bestel-
lung von einer Bonitätsprüfung und/oder einer Voraus-
zahlung abhängig zu machen. Bei einer Bestellung willigt 
der Kunde in die Einholung einer Bonitätsprüfung ein. 
Fredy’s AG kann eine Bestellung annullieren, wenn der 
Kunde nicht kreditwürdig ist und/oder wenn Rechnungs-
beträge oder Vorauszahlungen ausstehend sind. 

7. Zahlungsbedingungen/Zahlungsverzug
7.1  Die Zahlung des Kunden hat, sofern nichts anderes  
 vereinbart wurde, innerhalb von 30 Tagen ab  
 Rechnungsstellung ohne Abzüge zu erfolgen. 
 Ungerechtfertigte Abzüge werden nachbelastet. 
7.2 Bei nicht termingerechter Bezahlung gerät der Kunde  
 in Verzug. Der Verzugszins beträgt 5 % p.a.  
 Pro Mahnung wird zudem ein Kostenbeitrag von  
  CHF 20.- berechnet. Alle mit dem Inkasso und der 

Betreibung zusätzlich anfallenden Kosten, Gebühren 
und Honorare werden dem im Verzug befindlichen  
Kunden belastet. 

8. Beanstandungen
Beanstandungen sind sofort, spätestens aber innerhalb  
von 48 Stunden nach Ablieferung der Ware anzubringen.  
Bei Tiefkühl-Produkten ist dabei zwingend der L-Code / 
W-Code anzugeben (siehe Etikette auf dem Karton). 

9. Haftung
Jegliche Haftung im Zusammenhang mit unserem 
Angebot (insbesondere falsche Abbildungen, Texte und 
Preise) und den gelieferten Produkten sind, soweit das 
Gesetz dies zulässt, wegbedungen. 

10. Änderungen und Ergänzungen
Der Fredy’s AG bleibt es ausdrücklich vorbehalten, die 
AGB jederzeit einseitig anzupassen. Massgebend ist die 
zum Zeitpunkt der Bestellung gültige Version der AGB der 
Fredy’s AG. Diese ist auf der Homepage von Fredy’s AG 
einsehbar (www.fredys.ch). 

11. Gerichtsstand 
Im Falle von Streitigkeiten gilt ausschliesslich Schweizer 
Recht. Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Streitigkei-
ten ist Baden/AG (Sitz der Fredy’s AG). Darüber hinaus ist 
Fredy’s AG berechtigt, den Kunden vor jedem anderen 
Gericht zu belangen. 

Fredy’s AG
Neuenhoferstrasse 113
CH-5400 Baden
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